
Ortschaftsrat Medingen 
 

Beschluss 
Nr. ORM 008/2025 

 
aus der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am Donnerstag, 24. April 2025 
 
TOP 6. Verwendung von Sachmitteln des Ortschaftsrates Medingen – Beschluss 
 
  
__________________________________________________________________________________ 

Sachstand:  
Im Corona-Jahr 2020 lud der Ortschaftsrat Medingen pandemiebedingt seine jüngsten Einwohner zum 
Osterspaziergang in freier Natur ein. Der Osterhase hatte dazu erstmals Osterüberraschungen 
versteckt. Inzwischen ist diese Aktion schon fast zur Tradition geworden. 
So wünschten wir auch in diesem Jahr den Medingern und ihren Gästen ein frohes Osterfest und luden 
die Kinder zur Ostereiersuche ein.  
 
Beschlussfähigkeit: 
Stimmberechtigte insgesamt:                                              6 
davon anwesend:                                                                   5 
wegen Befangenheit gemäß § 20 SächsGemO von  
der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen:     0 
__________________________________________________________________________________ 
 
Abstimmungsergebnis: 
für den Beschluss stimmten:                                                5 
gegen den Beschluss stimmten:                                          0 
Stimmenthaltungen                                                               0 
_________________________________________________________________________________ 
  
Beschluss:  
Der Ortschaftsrat Medingen bestätigt die ordnungsgemäße Beschaffung von 40 Schokoladen-
Mischbeuteln. Hierbei sind Haushaltsmittel des Jahres 2025 in Höhe von 160 Euro zu verwenden. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter 
Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig geladen und dass die Öffentlichkeit durch ortsübliche 
Bekanntgabe rechtzeitig informiert worden war.  
 
 
ausgefertigt: Ottendorf-Okrilla, am 26.04.2025 
 
 
 
René Edelmann, Ortsvorsteher 
_________________________________________________________________________________ 
 


